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Faktoren für Arbeitsunfälle verantwortlich. Kommen sie den 
entsprechenden Forderungen des Sicherheitsinspektors nicht 
nach, veranlaßt er die notwendigen Weisungen durch den 
Vorsitzenden bzw. den Vorstand.

Für Genossenschaftsbauern und Arbeiter, an die im Rah
men ihrer Tätigkeit in der Genossenschaft erhöhte Anfor
derungen zur Verwirklichung des Gesundheits- und Arbeits
schutzes gestellt werden (z. B. Lehrfacharbeiter), sollten 
die Sicherheitsinspektoren spezielle Grundsätze in bezug 
auf die inhaltliche Gestaltung gesundheits- und arbeits
schutzrechtlicher Instruktionen erarbeiten, mit denen ins
besondere die ständige Qualifizierung dieses Personenkrei
ses gefördert wird. Auch an der Durchführung von Qualifi
zierungsmaßnahmen für leitende Genossenschaftsbauern und 
Arbeiter wirkt der Sicherheitsinspektor mit. Er erläutert 
regelmäßig neue rechtliche Regelungen auf dem Gebiet des 
Gesundheits- und Arbeitsschutzes und vermittelt verallge
meinerungswürdige Erkenntnisse aus Wissenschaft, Technik 
und Praxis, die für die jeweilige LPG anwendbar sind.

Einen breiten Raum nimmt die planmäßige Kontrolltätig- 
kedt des Sicherheitsinspektors in einer LPG ein. Gerade 
diese Kontrolltätigkeit erlaubt es ihm, Feststellungen 
über das effektive Wirken bestimmter betrieblicher Fest
legungen und gesetzlicher Bestimmungen des Gesundheits
und Arbeitsschutzes in der LPG zu treffen und den Vorsit
zenden in regelmäßigen Abständen über den Erfolg der bis
her eingeleiteten Maßnahmen zu unterrichten. Im Rahmen 
dieser Kontrolltätigkeit prüft er u. a., ob die sicherheitstech
nischen Mittel und Körperschutzmittel bedarfsgerecht ge
plant sind, instandgehalten und zweckentsprechend ange
wendet werden. Gegebenenfalls schlägt er für bestimmte 
fachliche Gebiete bzw. Produktionsbereiche der LPG neue 
Maßnahmen zur weiteren Verbesserung des Gesundheits
und Arbeitsschutzes vor.

Der Sicherheitsinspektor ist in die betriebliche Leitungs
tätigkeit so einzuibeziehen, daß er alle Informationen erhält, 
die für seine Tätigkeit notwendig sind. Er sollte daher mög
lichst an jeder Leitungs- und Vorstandssitzung, an den Voll
versammlungen und sonstigen Rechenschaftslegungen in der 
LPG teilnehmen. Das wird in der LPG (P) Kerspleben reali
siert. Hier werden beispielsweise gerade in den Vorstands
sitzungen wichtige Koordinierungsfragen zwischen den Vor
sitzenden der einzelnen Kommissionen des Vorstandes, dem 
Sicherheitsinspektor und dem Vorsitzenden der LPG erör
tert. Auf diese Weise ist gewährleistet, daß die rechtliche 
Verantwortung des Vorsitzenden der Genossenschaft für den 
Gesundheits- und Arbeitsschutz wirksam umgesetzt wird.

Eine ganze Reihe von Pflichten kann der Sicherheitsin
spektor nur dann lösen, wenn er mit staatlichen Organen 
(so u. a. der Feuerwehr), gewerkschaftlichen Leitungen so
wie mit den Kommissionen in den Genossenschaften zusam
menarbeitet.

Durch die Tätigkeit des Sicherheitsinspektors in der Ge
nossenschaft wird die Verantwortung des Vorsitzenden der 
LPG und der nachgeordneten Leiter für ihren jeweils abge
grenzten Arbeitsbereich auf dem Gebiet des Gesundheits
und Arbeitsschutzes weder aufgehoben noch in irgendeiner 
Weise eingeschränkt. Daran ändert sich auch dann nichts, 
wenn der Vorsitzende der LPG beispielsweise bestimmte ihm 
obliegende Aufgaben aus dem Bereich der Information, An
leitung und Kontrolle von seinem Sicherheitsinspektor aus
führen läßt. Dem Vorsitzenden obliegt deshalb immer noch 
die Auswahl oder Bestätigung der entsprechenden Aufgaben 
und die Kontrolle über den Vollzug seiner Weisung. Der Vor
sitzende einer LPG darf jedoch dem Sicherheitsinspektor 
keine Aufträge erteilen, die mit den geltenden gesetzlichen 
Bestimmungen nicht übereinstimmen. So haben B. G u - 
s c h i g k/J. H e s s e  in NJ 1983, Heft 3, S. 120, geschrieben, 
daß der Sicherheitsinspektor der LPG (P) „Molauer Platte“, 
Prießnitz, im Auftrag des Vorsitzenden monatliche Arbeits
schutzbelehrungen durchführt. Nach § 14 ASVO ist aber für 
die Durchführung derartiger Belehrungen der zuständige lei
tende Mitarbeiter verantwortlich. Der Sicherheitsinspektor 
hat gemäß § 8 Buchst, c der 2. DB zur ASVO die Qualität der 
Belehnungen auf dem Gebiet des Gesundheits- und Arbeits
schutzes zu überprüfen und ggf. notwendig werdende For

derungen zur Erhöhung der Wirksamkeit dieser Belehnungen 
gegenüber den leitenden Mitarbeitern zu erheben. Mit Be
lehrungsplänen, die er für die Dauer von zwei Jahren er
arbeitet, trägt er wesentlich zur inhaltlichen Gestaltung der 
Belehrungen sowie zur Qualifizierung der leitenden Mit
arbeiter und der Werktätigen bei. Er ist aber nicht verant
wortlich für die Durchführung der Belehrungen.
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Positive Bilanz im Arbeitsschutz —
Ergebnis konsequenter Leitungstätigkeit

Dem VEB Maxhütte Unterwellenborn ist es seit 1972 gelun
gen, die meldepflichtigen Arbeitsunfälle kontinuierlich zu 
senken. Diese positive Bilanz ist das Ergebnis einer konse
quenten Leitungstätigkeit der staatlichen Leiter in enger 
Zusammenarbeit mit den gewerkschaftlichen Leitungen, die 
sich vor allem auf die ständige Verbesserung des Gesund
heits- und Arbeitsschutzes und eine straffe Führung des so
zialistischen Wettbewerbs unter Beachtung der Einheit von 
hohen Produktionsergebnissen und Arbeitsschutz richtet. 
Ausgangspunkt war das von der Betriebsparteileitung, der 
Betriebsgewerkschaftsleitung und dem Betriebsdirektor be
stätigte Aktivitätenprogramm auf dem Gebiet des Gesund
heits- und Arbeitsschutzes sowie die Aufgabenstellung des 
Betriebsdirektors zur weiteren Festigung der sozialistischen 
Gesetzlichkeit und Erhöhung von Ordnung, Disziplin und 
Sicherheit, die jährlich erarbeitet wird. Auf der Grundlage 
dieser Aufgabenstellung des Betriebes werden in allen Kol
lektiven der Produktion, der Instandhaltung und der produk
tionsvorbereitenden Bereiche Wettbewerbsprogramme kon
kret ausgestaltet, die hohe Zielstellungen in der Produktion 
und zugleich auch abrechenbare Aufgaben auf dem Gebiet des 
Arbeitsschutzes enthalten. Unter der bewährten Losung der 
Bassow-Initiative führen die Kollektive den Kampf um hohe 
Planerfüllung ohne Unfälle und Havarien. Dabei konzen
trieren sie sich vor allem auf die unbedingte Einhaltung der 
gesetzlichen Forderungen des Arbeitsschutzes, die Durchset
zung einer hohen Ordnung und Sicherheit und auf die Min
derung der Stör-, Stillstands- und Ausfallzeiten.

Ein besonderer Schwerpunkt ist die Durchführung der 
Drei-Stufen-Kontrolle, in die die ehrenamtlichen gewerk
schaftlichen Arbeitsschutzfunktionäre einbezogen werden. 
Die BGL nutzt solche Formen der massenpolitischen Arbeit 
wie die Vertrauensleutevollversammlungen, die Anleitung 
der AGL-Vorsitzenden, die monatlichen Mitgliederversamm
lungen in den Gewerkschaftsgruppen sowie Schulungen der 
Vertrauensleute und Arbeitsschutzobleute, um die ehrenamt
lichen Funktionäre zu befähigen, bei allen Werktätigen die 
Einsicht und das Verständnis zu entwickeln, daß die strikte 
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und betrieblichen 
Regelungen auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes eine Ein
heit von persönlicher Sicherheit und der Erfüllung der Plan
aufgaben bildet.

Die BGL befaßt sich quartalsweise mit Fragen des Ge
sundheits- und Arbeitsschutzes und mit dem Unfallgesche
hen. Sie nimmt dazu den Bericht des Betriebsdirektors ent
gegen und beschließt Maßnahmen zur weiteren Aktivierung 
der Arbeit auf diesem Gebiet. Dazu gehört z. B. die Ausbil
dung weiterer ehrenamtlicher Arbeitsschutzinspektoren, die 
Einflußnahme auf die Aktivierung der Drei-Stufen-Kontrolle, 
die Verallgemeinerung der Erfahrungen der fortgeschritten
sten Kollektive beim Kampf um den Titel „Kollektiv der so
zialistischen Arbeit“ und die Einflußnahme auf die Führung 
des sozialistischen Wettbewerbs.

Eine gute Unterstützung geben dabei die Arbeitsschutz
kommissionen und das Kollektiv der ehrenamtlichen Arbeits
schutzinspektoren. Die Arbeitsschutzkommission informiert


